
spiii 

Bezugspreise: Inland und Schweiz jährlich Fr. 22.—, halbjährlich Fr. 11.50, 
viurtpljährlich Fr. 6.—. Ausland jährlich Fr. 42.—, halbjährlich Fr. 22.—. 
Bestellungen nehmen die Postämter und die Verwaltung des Blattes entgegen.  
Verwaltung und Redaktion «Liechtensteiner Volksblatt», Vaduz, Altenbach-
strasse 99, Telefon 075 2 1 9 3 7 / 2 2 4 1 2 .  Postcheckkonto 90-2988 St. Gallen. 
Druck: Buchdruckerei «Gutenberg», Schaan, Fürstentum Liechtenstein. 

• • i i i 
i i i i • i i i • • • • I i i  
• • • • ' I I I  I I I I I I I 

Amtliches Publikationsorgan 

Anzeigenpreise: Die einspaltige Millimeter-Zeile: 
Inland 
Schweiz 
Übriges Ausland 

Anzeigen 
12 Rp. 
15 Rp. 
17 Rp. 

Reklame 
30 Rp. 
35 Rp. 
40 Rp. 

Anzeigenannahme: Für das Inland, Verwaltung in Vaduz, Telefon 2 19 37. 
Für das Rheintal, die Schweiz und das übrige Ausland «ASSA# Schweizer 
Annoncen AG, St. Gallen, Telefon (071) 22 26 26 und übrige Zweiggeschäfte. 

des Fürstentums Liechtenstein 

AZ — Vaduz, Donnerstag, 20. Mai 1965 Erscheint Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag 99. Jahrgang — Nr. 74 

Liechtenstein muss auch die Konsequenzen tragen 
Heftige Diskussion im Landtag zur Frage der konjunkturpolitischen Massnahmen 

Wie in der gestrigen Nummer k-urz berichtet, die Meinungen aufeinander. Einleitend ergriff. 
fand am vergangenen Dienstag eine öffentliche Regierungschef Dr. Gerard B a t l i n e r  das; 
Landtagssitzung statt. In der Vormittagssitzung 
wurden u. a. nachstehende Beschlüsse gefasst: 

Die von der Fürstlichen Regierung einge
brachte Gesetzesvorlage betreffend die Gewäh
rung von Anbauprämien für Futtergetreide wird 
in erster Lesung behandelt. Gemäss Antrag der 
Fürstlichen Regierung wird für die Übernahme 
der Druckkosten der Orgelwerke des  Kompo
nisten Prof. Josef Gabriel Rheinberger einstim
mig ein Betrag von ca. Fr. 13 000.— bewilligt. 
Dem Ansuchen der Gemeinde Triesen um Ge
währung einer 50prozentigen Subvention an 
die Restaurierung der Muttergotteskapelle wird 
ebenfalls einstimmig entsprochen. Der Antrag 
der Fürstlichen Regierung auf Neueinstellung 
von vier Polizisten und die Gewährung des ent
sprechenden Kreidites findet ebenfalls die ein
hellige Zustimmung des Landtages*. Die Geset
zesvorlage über die  baulichen Massnahmen im 
Zivilschutz wird in erster Lesung durchberaten 
und zur Abklärung weiterer Fragen eine Kom
mission bestellt. 

Der Gesetzesentwurf betr. die Abänderung 
des Gesetzes über die Krankenversicherungs
pflicht für Arbeitnehmer in Industrie- und Ge
werbebetrieben wird in drei Lesungen durch-
b'eraten und einstimmig genehmigt. 

Für die Nachmittagssitzung, die um 15 Uhr 
begann, hatte sich der Landtag noch fünf Trak
tanden aufbewahrt die, wie zu erwarten war, 
teilweise zu äusserst heftigen Diskussionen 
führten, wobei in der  Hitze des Gefechtes ver
schiedene Bemerkungen fielen, wie man sie in 
unserem Parlament sonst nicht gerade gewöhnt 
war. Namentlich im Zusammenhang mi t  den 
von der Regierung vorgeschlagenen gesetz
lichen Massnahmen auf dem Sektor der Kon
junkturdämpfung im Bauwesen und auf dem 
Gebiet des Geld- und Kapitalmarktes prallten 

Abfallkübel der Schweiz 
Nachdem der Balzner Abgeordnete Josef Bü

chel vor  drei Jahren im Landtag eine Interpel
lation bezüglich des Waffenplatzes auf Prat vor
gebracht hatte, löste diese ein hörbares Echo 
auf beiden Seiten des Rheines aus. Trotz eigen
artiger Reaktionen von bestimmter Seite, nahm 
die Fürstliche Regierung damals in der Frage 
des Waffenplatzes Kontakte mit dem Eidgenös
sischen Militärdepartement in  Bern auf. Der 
Abgeordnete Andreas V o g t  benützte die Ge
legenheit der Berichterstattung über das ther
mische Kraftwerk zu einer neuen Anfrage an  
c'en Regierungschef, inwieweit die Verhand
lungen mit Bern konkrete Resultate gezeitigt 
hätten. Der Abgeordnete Andreas Vogt verwies 
auf die Truppenbewegungen von.  Walenstadl 
auf St. Luziensteig und  auf Informationen, wo
nach die Militärbehörden neue Kredite für wei
tere Bodenkäufe auf St. Luziensteig angefor
dert hätten, Der Abgeordnete Vogt ersuchte die 
Regierung dringend, sich über die schweizeri
schen Pläne zu informieren. 

Regierungschef Dr. Gerard B a t l i n e r  gab 
zu wissen, dass aufgrund der Verhandlungen 

Bern bereits verschiedene Unterlagen über 
die Waffenplatzfrage bei der Regierung lägen, 
diese aber noch nicht ausreichend seien, Die 
fürstliche Regierung habe weitere Informatio
nen aus Bern verlangt und erwarte diese in 
nächster Zeit. Abschliessend versicherte der 
Regierungschef, dass e r  das Parlament baldmög
lichst über  den Sachverhalt informieren wolle. 

Der Abgeordnete Roman G a s s n e r  stellte 
in diesem Zusammenhang fest, dass die Schweiz 
Mi) eigenen Land genug Schwierigkeiten mit den 
Waffenplätzen habe. Es entspreche nicht gerade 
einer freundnachbarlichen Gesinnung, wenn 
man im Norden mit Schwefelgasen und im Sü-

mit Geschosslärm ins Land dringe, und 
Liechtenstein so  zu einem Abfallkübel der 
Schweiz werde. 

Wort, und teilte dem Parlament mit, dass  auf-* 
grund von Besprechungen mit den Direktoren 
der drei liechtensteinischen Banken Verhand
lungen mit Bern aufgenommen worden seien. 
Die liechtensteinischen Verhandlungsdißlegatio-
nen setzten sich zum erstenmal aus  dem Ge
schäftsträger in Bern, S. D. Prinz Heinrich von 
Liechtenstein, Dr. Fritz Ritter (sei.) als Präsident 
der Bankenkomission, Dr. Ivo Beck, Rechts
anwalt und Dr. "Walter Kieber, Leiter des  Prä-
sidialsbüros der Fürstlichen Regierung und  das 
zweitemal aus S.D. Prinz Heinrich und den 
Herren Dr. Ivo Beck, Dr. Walter Kieber und 
Legationsrat Dr. Hilbe, zusammen, Aufgrund 
der von diesen Abordnungen erfolgten Kon
takte unterbreite die Fürstliche Regierung dem 
Landtag den heutigen Gesetzesentwurf. Im Be
richt der Fürstlichen Regierung a n  den Land
tag heisst es unter anderem: 

«Bekanntlich hat die Schweizerische Eidge
nossenschaft im März 1964 zwei dringliche 
Bundesbeschlüsse betreffend konjunkturpbliti-
sche Massnahmen auf dem Gebiete de r  Bau
wirtschaft und dem Gebiete des Geld- und Ka
pitalmarktes und des Kreditwesens erlassen. 
Die Fürstliche Regierung hat  darauf in; Anbe
tracht der engen Verbundenheit des Fürsten
tums mit d e r  Eidgenossenschaft auf konjunk
turpolitischem Gebiet ebenfalls Massnahmen 
getroffen. • 
Es wurde die Verordnung über konjunkturpoli
tische Massnahmen auf dem Gebiete der Bau
wirtschalt und die Verordnung betreffend die 
Mindestanzahlung bei Abzahlungsgeschäften er
lassen. Gleichzeitig wurden diese Massnahmen 
mit einem Aide Memoire der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft bekanntgegeben, und über
dies wurde die Absicht geäusserst, zu gegebe
ner Zeit auch auf dem Gebiet des Geld- und 
Kapitalmarktes und Kreditwesens den eidgenös
sischen Massnahmen entsprechende Vorkehrun
gen für das Fürstentum zu treffen. 

Die Fürstliche Regierung teilte dem Bundes
rat mit, dass sie in letzterem Punkt eine Kon-
taktnahme zwischen den zuständigen schweize
rischen und liechtensteinischen Stellen für 
zweckmässig erachte. 

Im April des letzten Jahres fand eine erste 
Kontaktnahme zwischen einem Vertreter der 
Liechtensteinischen Gesandtschaft in  Bern und 
schweizerischen Beamten statt. Auf Grund die
ser Vorbesprechungen fanden dann.' im Mai und 
im Dezember des vergangenen Jahres formelle 
Verhandlungen zwischen einer liechtensteini
schen und einer schweizerischen Delegation 
statt. Das Ergebnis dieser Verhandlungen war 
die Ausarbeitung v o n  Notenentwürfen. Der we
sentliche Inhalt der durch Austausch von No
ten beabsichtigten Vereinbarung ist folgender: 

Die Liechtensteinische Regierung verpflichtet 
sich, ihre Massnahmen auf dem Gebiete des 
Geld- und Kapitalmarktes und des Kreditwe
sens den Ausführungsbestimmungen zum Bun-
desbeschluss vom 13. März 1964 über die Be
kämpfung der Teuerung durch Massnahmen auf 
dem Gebiet des Geld- und Kapitalmarktes und 
des Kreditwesens anzupassen und bei der 
Handhabung dieser Bestimmungen der schwei
zerischen Praxis zu folgen. Der Schweizerische 
Bundesrat verpflichtet sich dagegen, seine in
nerstaatlichen Vorschriften in dem Sinne abzu
ändern, dass natürliche Personen mit Wohnsitz 
in Liechtenstein die für eigene Rechnung han
deln, sowie die Banken mit Sitz im Fürstentum 
Liechtenstein in der Schweiiz den Inländern 
gleichgestellt werden. Juristische Personen mit 
Sitz im Fürstentum Liechtenstein (ausgenom
men Banken) werden in der Schweiz den In
ländern gleichgestellt, wenn sie eine Bescheini
gung der zuständigen, amtlichen Stelle des Für
stentums! beibringen, dass sie nicht als Auslän
der zu gelten haben. 

Voraussetzung für den Notwechsel ist selbst
verständlich die  Verabschiedung eines Gesetzes 
durch den Landtag, in welchem der  Regierung 

die Ermächtigung erteilt wird, auf dem Gebiete 
des Geld- und Kapitalmarktes und des Kredit
wesens entsprechende Massnahmen zu treffen. 

Gesamthaft betrachtet erscheint der Erlass 
von liechtensteinischen Vorschriften auf dem 
Gebiete des Geld- und Kapitalmarktes und des 
Kreditwesens und der  Abschluss einer Verein
barung mit der Schweiz auf diesem Gebiet des
halb notwendig, um die Konjunkturpolitik 
Liechtensteins mit derjenigen der Schweiz mög
lichst zu koordinieren und Härten, die sich im 
normalen wirtschaftlichen Verkehr zwischen 
den beiden Ländern aus den Massnahmen auf 
dem Gebiete des Geld- und Kapitalmarktes und 
des Kreditwesens ergäben, zu beseitigen.» 

Eingangs der Debatte ergriff hierauf der  Ab
geordnete Roman G a s s n e r  das Wort. Roman 
Gassner betonte, dass er mit einem vorläufigen 
Eintreten auf den Gesetzesentwurf zwar einver-

Dem Volk anheimgestellt 
Initiativbegehren betr. Familienzulagen 
wird der Volksabstimmung unterbreitet 

Als letzlen Punkt der Tagesordnung hatte de r  
Landtag in seiner öffentlichen Sitzung vom 
letzten Dienstag über ein formuliertes Initiativ
begehren betr. die Abänderung des  Gesetzes 
über die Familienzulagen, vom 6, Juni 1957, zu 
befinden. Eine Stellungnahme, die der Regie
rungschef zu diesem Thema während der Land
tagssitzung abgab, werden wir in unserer Aus
gabe vom kommenden Samstag publizieren. 
Da das Initiativbegehren im Landtag nicht die 
qualifizierte Stimmenmehrheit für eine Annah
me durch das Parlament auf sich vereinigte, 
wird das Initiativbegehren nun einer Volksab
stimmung unterbreitet. Landtagspräsident Dr. 
Martin Risch beauftragte die Fürstliche Regie
rung, innert nützlicher Frist das notwendige 
für eine Volksabstimmung vorzukehren. 

Frankreichreise des Fürstenpaares 
Höflichkeitsbesuch bei Staatspräsident De Gaulle 

Die Fürstliche Kabinettskanzlei teilt mit: 
«S. D. der Fürst und I. D. die Fürstin begeben 

sich am 21. Mai nach Paris wo sie seiner Ex
zellenz dem Herrn Staatspräsidenten General 
de Gaulle einen Höflichkeitsbesuch abstatten 
werden.» 

Wie wir von einem freien Mitarbeiter unse
rer Zeitung aus Paris erfahren, wird Seine 
Durchlaucht Fürst Franz Josef II. von Liechten
stein am Samstag zu einem mehrtägigen Be-
,such in Paris eintreffen. S. D. der Landesfürsl 
wird von Ihrer Durchlaucht Fürstin Gina von 
Liechtenstein und von Legationsrai Dr. Hilbe 
begleitet. Wie uns von gutinformierter Seite 

bestätigt wurde, wird das Durchlauchte Für-
sl enpaar, entgegen anderer Meldungen, morgen 
Freitag abend, um 21 Uhr, mit dem Arlberg-
Express ab Buchs SG verreisen, ü b e r  das Wo
chenende stehen einige private Besuche und 
Empfänge in Paris auf dem Reiseprogramm. Am 
Dienstag sind Seine Durchlaucht der Landes
fürst und I. D. Fürstin Gina zu einem offiziellen 
Abendessen beim Botschafter der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft, S. E. Dr. Soldati, ge
laden. 
Am kommenden Mittwoch, den 26. Mai 1965, 
wird der Durchlauchte Landesfürst dem franzö
sischen Staatspräsidenten, General Charles de 
Gaulle einen Höflichkeitsbesuch abstatten. 

standen sei, andererseits aber auf eine Abstim
mung verzichten möchte, da die Massnahmen 
für Liechtenstein ein zweischneidiges Schwert 
bedeuten. Der Gesetzesentwurf sei dem Schwei
zerischen nachgebildet, und nehme auf die liech
tensteinischen Verhältnisse, namentlich auch im 
Baugewerbe, zu wenig Rücksicht. Ausserdem 
hätten sich in der Schweiz schon jetzt nachtei
lige Auswirkungen bemerkbar gemacht, deren 
Konsequenzen man erst abwarten müsse. Es 
sei ihm klar, so betonte der Abgeordnete Ro
man Gassner, dass die schweizerischen Mass
nahmen über Liechtenstein unterhöhlt werden 
könnten, andererseits zeige aber ein Vergleich 
der Bilanzsummen der drei liechtensteinischen 
Banken, dass die Auswirkungen nicht sehr  
schwer ins Gewicht fielen. Er empfehle deshalb 
den Gesetzesentwurf einer Kommission zuzu
teilen, die dem Landtag über ihre Beobachtun
gen Bericht erstatten soll. 

Der Abgeordnete Dr. Ernst B ü c h e l  wies 
seinerseits darauf hin, dass unser Land täglich 
•um die Verteidigung seiner Souveränität kämp
fen müsse. Andererseits dürfe sich Liechten
stein als kleines und hochindustrialisiertes 
Land nicht der Illusion einer Politik der Autar
kie hingeben wie sie nur von grossen Staaten 
praktiziert werden könne. Da unsere Industrie 
fast 100 Prozent ihrer Produkte im Ausland ab
setze, könne es seine Wirtschaftspolitik nicht 
ohne Rücksicht auf den Zollvertragspartner be
stimmen. 

Der R e g i e r u n g s c h e f  erwiderte hierauf, 
dass keine Kommission, die die Entscheidung 
hinauszögern soll, gebildet werden dürfe. Wenn 
dies der Grund sei, weshalb der Antrag zur 
Weiterleitung des Gesetzesentwurfes an eine 
Kommission eingebracht, werde, müsse e r  fol
gende Bemerkungen anbringen: Liechtenstein 
lebe seit 40 Jahren in einer Schicksalsgemein
schaft mit der Schweiz, die unserem Lande in 
nie  erwartetem unid ausserordentlichem Umfa/ng 
zugute gekommen sei. Die Schweiz habe als viel 

stärkerer Partner unseren Verhältnissen stets 
Rechnung getragen. 

Wenn nun das Schweizervolk mit erdTÜk-
kender Mehrheit Massnahmen gnitgeheissen ha
be, die ein Opfer für alle Kantone bedeuten, 
dürfe Liechtenstein, das bis jetzt von der 
Schweizerischen Stabilität nur  profitiert habe, 
nicht abseits stehen, Wenn das Schweizervolk 
bereit sei erhebliche Opfer zu bringen, könne 
er es nicht verstehen, so fuhr der  Regierungs
chef fort, wieso Liechtenstein ausnahmsweise 
nur die Vorteile geniessen wolle. Wenn auch 
unabhängig von der Schweiz sollte Liechten
stein bereit sein, diesen minimalen Akt  der So
lidarität zu beweisen. 

Der Abgeordnete Dr. Ernst B ü c h e l  be
tonte, dass der Landtag noch vor dem 18. Juni  
erneut zusammentreten müsse, und in dieser 
Sitzung dann auch den Bericht einer zu be
stimmenden Kommission entgegennehmen 
könnte, Auch der Abgeordnete Roman G a s s -
n e r wies darauf hin, dass er nicht die Absicht 
gehabt habe, die Entscheidung absichtlich hin
auszuziehen. Es müsse dem liechtensteinischen 
Landtag erlaubt sein, diese Probleme frei zu 
diskutieren umsomehr als das Schweizervolk 
mit dem Stimmzettel darüber befunden habe. 

Der Abgeordnete Dr. Ernst Büchel bekräftigte, 
dass er bis auf Einzelheiten mit den Ausführun
gen des Abgeordneten Roman Gassner einig
gehe. Letztlich müsse Liechtenstein als souve
räner Staat selbst darüber entscheiden, o b  e s  
konjunkturpolitische Massnahmen erlassen soll 
oder nicht. Allerdings, so schloss Dr. Ernst 
Büchel mit Nachdruck, müsse Liechtenstein 
dann auch bereit sein, die daraus resultieren
den Konsequenzen zu tragen. 

^Nach einer ersten Lesung wurde der Geset
zesentwurf zur weiteren Beratung einer Kom
mission zugewiesen, die sich aus folgenden Ab
geordneten zusammensetzt: Landtagspräsident 
Dr. Risch, Dr. Alois Vogt, Roman Gassner, Dr. 
Emst Büchel und  Meinrad Ospelt. 


